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Editorial

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

es gibt kein Sommerloch. Sie merken das in Ih-
ren Praxen, denn die Versorgung der älteren und 
chronisch kranken Patienten in Thüringen ist nicht 
saisonabhängig. Sie muss von uns Thüringer Ärz-
ten das ganze Jahr über in hoher Qualität abge-
sichert werden. Auch im Bereich der ärztlichen 
Selbstverwaltung und in der Politik werden Aktivi-
täten entfaltet und Entscheidungen getroffen, die 
nicht an eine Sommerpause glauben lassen.

So hatte der für das Vertragsarztrecht zuständi-
ge 6. Senat des Bundessozialgerichtes (BSG) 
am 13.08.2014 eine maßgebliche Entschei-
dung über die notwendige Höhe des ambulan-
ten Behandlungsbe darfes auf der Grundlage der 
Morbidität der Bevölkerung und damit der Verein-
barung der Gesamtvergütung durch die Vertrags-
partner in den Regionen zu treffen. Das BSG hatte 
über den Revisionsantrag der KV Sachsen-Anhalt 
gegen ein Urteil des LSG Sachsen-Anhalt zu ent-
scheiden. Das LSG hatte aufgrund einer Klage der 
Krankenkassen einen Schiedsspruch aufgehoben. 
Dieser Schiedsspruch vom Dezember 2012 sah 
vor, dass die von den Krankenkassen mit festen 
Preisen zu vergütende Menge ärztlicher Leistun-
gen für Versicherte in Sachsen-Anhalt in den Jah-
ren 2013/2014 und 2015 jeweils um 4 % ansteigen 
sollte. Eine solche Anpassung der Leistungsmen-
ge um insgesamt 12 % war als notwendig erachtet 
worden, um der Alters- und Krankheitsstruktur der 
Versicherten in Sachsen-Anhalt gerecht werden 
zu können.

Die Krankenkassen vertraten die Auffassung, 
das Schiedsamt habe nicht das Recht gehabt, 
die Anpassung des Behandlungsbedarfes vor-
zunehmen. Dieser Auffassung hat sich nun auch 
das BSG angeschlossen. Die Vereinbarungen der 
Gesamtvergütung durch die Vertragspartner dür-
fen lt. BSG nicht losgelöst von der Höhe der für 
das Vorjahr gezahlten Vergütung festgesetzt wer-
den, auch wenn diese Grundlage im Vergleich mit 
anderen KV-Bezirken unter Berücksichtigung der 
Morbidität im Vorjahr zu gering gewesen ist. Maß-
gebend ist vielmehr die Änderung der Morbidi-
tätsstruktur gegenüber dem Vorjahr. Die Verände-
rung der Morbiditätsstruktur ist nach § 87a Abs. 1,  
Satz 3 SGB V jeweils jahresbezogen auf der 
Grundlage einer „gewichteten Zusammenfassung 
vertragsärztlicher Behandlungsdiagnosen einer-
seits sowie demografischer Kriterien (Alter und 
Geschlecht) andererseits“ zu vereinbaren.

Das BSG hat demnach entschieden, dass 
eine sachgerechte Bestimmung des Behand-
lungsbedarfes in den Regionen aufgrund einer ho-
hen Morbiditätslast und damit die Verlagerung des 
Morbiditätsrisikos auf die Krankenkassen nicht 
stattfinden kann. Der Gesetzgeber hatte 2007 be-
absichtigt, diese Verlagerung des Morbiditätsrisi-
kos auf die Krankenkassen zu realisieren. Dies ist 
jedoch gescheitert. Das BSG konstatierte, dass 
die ursprüngliche Absicht des Gesetzgebers so 
nicht ins Gesetz geschrieben wurde.

Jetzt ist die Politik gefragt! Im Gesetz muss eine 
eindeutige Regelung geschaffen werden, die es 
erlaubt, die notwendigen Mittel für die ambulan-
te medizinische Behandlung in den Regionen für 
die kommenden Jahre sicherzustellen. Nur dann 
können wir unserer Aufgabe der flächendecken-
den ambulanten Sicherstellung der Versorgung 
der Bevölkerung mit hoher Krankheitslast gerecht 
werden. Nur so werden wir auch medizinischen 
Nachwuchs gewinnen, wenn Ärzte nicht mehr das 
Risiko tragen, das Krankenversicherungen natur-
gemäß tragen müssen. 

Wir als KV Thüringen vertraten in den Verhandlun-
gen mit den Krankenkassen zur Gesamtvergütung 
in den letzten zwei  Jahren auch die, vom BSG jetzt 
als nicht gesetzeskonform angesehene, Notwen-
digkeit der Sockelanpassung der Vergütung unter 
Berücksichtigung unserer Morbiditätsstruktur. Wir 
konnten für 2013 in einem Vergleich vor dem Lan-
desschiedsamt eine Steigerung der Gesamtvergü-
tung um 6,99 % erreichen. In diesem Jahr fällte das 
Schiedsamt die Entscheidung. Insgesamt haben 
wir dadurch im Bundesvergleich eine der höchsten 
Steigerungen der Gesamtvergütung für 2013/2014 
erreicht und das mit Sockelwirksamkeit und letzt-
endlich Rechtssicherheit. 

Trotzdem halten wir die gesetzliche Änderung zur 
Zukunftssicherung der ambulanten Versorgung für 
dringend erforderlich und sind über diese Thematik 
seit zwei Jahren parteienübergreifend mit Politikern 
auf Landes- und Bundesebene im Gespräch.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre

Dr. med. Annette Rommel
1. Vorsitzende

Nach Bundessozialgericht-Urteil: Bundespolitik gefordert
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Eilnachricht

GEMEINSAME PRESSEMITTEILUNG 

 

Einigung über Honorarerhöhung 

Berlin, 27.08.2014: Heute haben sich die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
(KBV) und der GKV-Spitzenverband über die Weiterentwicklung der Vergütung 
niedergelassener Ärzte im Jahr 2015 geeinigt.  
 
Die Vergütung der niedergelassenen Ärzte wird im kommenden Jahr aufgrund 
der heutigen Entscheidungen um rund 800 Millionen Euro steigen.  
 
Ein Schwerpunkt wurde auf die Förderung der allgemeinen fachärztlichen Leis-
tungen gelegt. So entfallen 132 Millionen Euro der Gesamtsumme auf die Erhö-
hung der Pauschalen für die fachärztliche Grundversorgung. Ebenfalls ein beson-
deres Augenmerk wurde auf die Förderung im hausärztlichen Bereich gelegt.  
132 Millionen Euro werden insbesondere für die Finanzierung von Leistungen von 
qualifizierten nichtärztlichen Praxisassistenten und hier vor allem für Hausbesu-
che vorgesehen. Der größere Teil der Honorarerhöhung verteilt sich auf alle nie-
dergelassenen Ärzte über die Erhöhung des Orientierungspunktwertes um 1,4 % 
auf 10,27 Cent.  
 
Dr. Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes: „Hier haben 
die Selbstverwaltungspartner gemeinsam eine gute Lösung gefunden. Besonders 
freue ich mich darüber, dass es neben der allgemeinen Honorarerhöhung eine 
Förderung der für viele kranke Menschen so wichtigen Hausbesuche gibt. Mit 
Blick auf die langfristige Finanzierbarkeit der gesetzlichen Krankenversicherung 
ist dieses Verhandlungspaket gerade noch vertretbar.“ 
 
Dr. Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung (KBV) erklärte: „Wir begrüßen es, dass wir als gemeinsame Selbstverwaltung 
eine Lösung gefunden haben. Wichtig ist für uns vor allem die Förderung der 
hausärztlichen und fachärztlichen Grundversorgung außerhalb der morbiditäts-
bedingten Gesamtvergütung, was den Einstieg in feste Preise darstellt.“  
 
 
 
Kontakt: 
Pressestelle GKV-Spitzenverband: Florian Lanz, Tel: 030 206288-4200 
Pressestelle KBV: Dr. Roland Stahl, Tel: 030 400052201 
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d) Dies ergibt den angepassten Behandlungsbedarf über alle Krankenkassen des 
jeweiligen Vorjahresquartals (2013). 
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h) Dies ergibt den korrigierten kassenspezifischen Aufsatzwert je Abrechnungsquartal. 

h)

j) Daraus ergibt sich der endgültige kassenspezifische Aufsatzwert 
(Behandlungsbedarf) für das jeweilige Abrechnungsquartal. 
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-  Abschlussuntersuchung des Arztes  

Abr.-Nr. Vergütung
Programm „Herz-Kreislauf“ 99006H 10,50 €
Programm „Rücken“ 99006R 10,50 €
Programm „Metabolisches Syndrom“ 99006M 10,50 €
Programm „Ernährungsberatung“ 99006E 10,50 €

2.3  Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Jugendliche (U10, U11, J2) gemäß Vertrag  

Abr.-Nr. Vergütung

Beratung, Aufklärung, Durchführung und Dokumentation der U10 99041 50,00 €

Beratung, Aufklärung, Durchführung und Dokumentation der U11 99042 50,00 €

Beratung, Aufklärung, Durchführung und Dokumentation der J2  99043 50,00 €

2.4  Erweiterte Diabetes-Vorsorge im Zusammenhang mit dem gesetzlichen Check-up 
35 („Check-up PLUS“) – gültig ab 01.11.2013

Leistungsbeschreibung Abr.-Nr. Vergütung

1. Für Vertragsärzte gemäß § 3 Abs. 1 abrechenbare Pauschalen:

Bestimmung des Taillenumfangs und Dokumentation im Check-up 
PLUS Fragebogen inkl. Ermittlung des Gesamtpunktwertes des 
Fragebogens

99380 4,50 €

Empfehlung Primärpräventionsangebote mittels Abrissgutschein 
Check-up PLUS Fragebogen 

99381 4,50 €

Durchführung 75 g oGTT (inkl. Sachkosten für 75 g Glukose in 
ungelöster Substanz und Dokumentation der 3 Messwerte) 1)

Die notwendigen Sachkosten sind mit dieser Vergütung 
abgegolten. Ein Bezug der Testsubstanz gemäß 
Sprechstundenbedarfsvereinbarung oder eine Verordnung zu 
Lasten der Versicherten ist nicht zulässig.

99382 16,35 €

Die Prämienzahlung erfolgt, wenn das Primärpräventionsangebot 
empfohlen wurde und der Versicherte sich bei der AOK PLUS 
einen Kursgutschein abholt. Durch den Arzt ist keine 
Abrechnung erforderlich. Die KVT setzt anhand der 
Datenlieferung durch die AOK PLUS diese Abr.-Nr. automatisch 
zu. Die Vergütung wird mit der nächstmöglichen 
Quartalsabrechnung gezahlt.

99383 5,50 €

1) Zu beachten sind die Abrechnungsausschlüsse sowie die Ausfüllhinweise bei 
Überweisungen. 
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2. Für Vertragsärzte gemäß § 3 Abs. 1 und 3 abrechenbare Pauschalen:

Bestimmung des SKW/GFR 99384 0,32 €

Laborbestimmung des Glukosewertes innerhalb des oGTT 2)

(drei Tests à 0,25 EUR) 
99385 0,75 €

2)Zu beachten sind die Abrechnungsausschlüsse sowie die Ausfüllhinweise bei Überweisungen.
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Ihre Fachinformationen

Abrechnung/Honorarver te i lung

Individuelle Punktzahlvolumina bzw. zeitbezogene Kapazitätsgrenzen 

Der mit Wirkung ab 01.07.2012 eingeführte Honorarverteilungsmaßstab enthält u. a. die Honorierungs- 
regelungen des individuellen Punktzahlvolumens bzw. der zeitbezogenen Kapazitätsgrenzen.

Die ermittelten durchschnittlichen Punktzahlvolumina je Fachgruppe bzw. zeitbezogenen Kapazitäts-
grenzen für das 2. Quartal 2014 können Sie in Anlage 1 des Rundschreibens nachlesen. Bitte beach-
ten Sie, dass die durchschnittlichen Punktzahlvolumina wegen der Anhebung des Orientierungswertes auf  
10,13 Cent entsprechend ange passt wurden.

Ihre Ansprechpartner bei Fragen zur

– Umsetzung dieser HVM-Regelung: Christina König, Telefon 03643 559-500
 Claudia Pfeffer,  Telefon 03643 559-502
 Cornelia Scholz, Telefon 03643 559-404
 Elke Kula, Telefon 03643 559-406

– Antragsbearbeitung: Claudia Köster,  Telefon 03643 559-510
 Katrin Leiner,  Telefon 03643 559-510
 Susann Reise,  Telefon 03643 559-508

Achtung!
Abrechnungs-Sammelerklärung für die kommende Quartalsabrechnung

Mit diesem Rundschreiben erhalten Sie das Formular „Abrechnungs-Sammelerklärung“ für die kommende 
Quartalsabrechnung. Bitte beachten Sie, dass zu einer kompletten Quartalsabrechnung auch die Abrechnungs-
Sammelerklärung sowie die Fallzusammenstellung/Fallstatistik gehören und die Papierunterlagen zeitnah 
an die KV Thüringen zu senden sind.

Kennzeichnung von Heimbesuchen

Die Vereinbarung zur vertragsärztlichen Vergütung in Thüringen mit Wirkung für das Jahr 2014 – siehe 
„Amtliche Bekanntmachung“ zu diesem Rundschreiben – enthält im Teil 3, § 2a, Abs. 1 eine Regelung zur 
Förderung von Leistungen der Pflegeheimversorgung. Sie sieht vor, dass neben der bekannten Kennzeich-
nung der sogenannten Mitbesuche in Pflegeheimen (GOP 01413H) noch weitere Abrechnungspositionen 
für Besuche im Pflegeheim mit einem H zu kennzeichnen sind. Das betrifft die GOP 01410H, 01411H und 
01412H. Da die GOP 01415 ausschließlich für Heimbesuche berechnungsfähig ist, benötigen wir bei dieser 
GOP keine H-Kennzeichnung. 

Wir bitten um Verständnis: Erst mit dem Abschluss der Honorarvereinbarung in Thüringen am 24.07.2014 
war es möglich, diese Informationen zu veröffentlichen.

Abrechnung von Wegepauschalen im Notdienst

Im organisierten Notdienst sind zu den Hausbesuchen nach GOP 01411 die zutreffenden Wegepauschalen 
abzurechnen, gemessen am Radius zwischen Fahrdienst-Standort und Besuchsort des einzelnen Patienten. 

Die Wegepauschalen im Notdienst werden dem betreffenden Arzt aufgrund der vereinbarten Vergütungspau-
schalen nicht explizit ausgezahlt. Dieses Geld wird zur Begleichung der anfallenden Kosten des beauftragten 
Fahrdienstes verwendet. Bei möglicherweise mangelhafter Abrechnung der Wegepauschalen würden somit 
die Kosten der Notdienstumlage steigen.
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Leistungen im Auftrag anderer Ärzte

Sind Ärzte verpflichtet, Leistungen zu erbringen oder zu veranlassen, die von anderen Ärzten gewünscht 
werden?

Aus dieser Frage leiten sich zwei Sachverhalte ab: 

1. Wer veranlasst notwendige Leistungen?
2. Werden Leistungskomplexe gesplittet?

1. Veranlassung notwendiger Leistungen
Die Frage, wer Leistungen veranlasst, lässt sich relativ leicht klären. Stellt ein Arzt im Zusammenhang mit 
seinen Untersuchungen fest, dass weitere von ihm selbst nicht erbringbare ärztliche Leistungen erforderlich 
werden, so sind diese gemäß den Regelungen der Bundesmantelverträge durch Überweisung (Muster 6 bzw. 
Muster 10 oder 10A der Vordruckvereinbarung) zu veranlassen, und zwar direkt.

Beispiel: Ein Arzt ist der Meinung, dass ein Laborparameter zu bestimmen ist. Dieser Parameter kann entweder 
vom Arzt selbst bestimmt oder per Überweisung (Muster 10 oder 10A) der Laborpraxis oder Laborgemein-
schaft in Auftrag gegeben werden. Einen weiteren Arzt zur Veranlassung dieser Leistungen hinzuzuziehen ist 
unnötig, zumal dieser die Notwendigkeit dann nicht selbst feststellte.

2. Leistungssplittung 
Der EBM enthält Leistungskomplexe, die aus mehreren Teilleistungen bestehen. Rechnet eine Praxis diesen 
Komplex ab, müssen die geforderten obligaten Leistungen erbracht worden sein. Im  Einzelfall notwendige 
fakultative Leistungsinhalte sind dabei selbst zu erbringen. In keinem Fall darf die Praxis fakultative Leistun-
gen an Dritte überweisen bzw. von Dritten die Erbringung verlangen, da die Vergütung dieser Teilleistungen 
bereits in dem Leistungskomplex enthalten ist. Andernfalls käme es zu einer Doppelabrechnung. Beispiele: 
Gerinnungswerte bei Koloskopien oder LZ-EKG-Auswertungen bei den Zusatzpauschalen Kardiologie. 

Ihre Ansprechpartnerinnen für alle Themen der Leistungsabrechnung:

Frau Rudolph
App. 480
Frau Dietrich 
App. 494

Frau Skerka
App. 456
Frau Grimmer
App. 492

Frau Böhme
App. 454
Frau Goetz
App. 430

Frau Bose
App. 451
Frau Reimann
App. 452

Frau Schöler
App. 437
Frau Stöpel
App. 438

Frau Kokot
App. 441
Frau Kölbel
App. 444

Kinderärzte 
Internisten 
Allgemein-
mediziner
Praktische Ärzte

Kinderärzte 
Internisten 
Allgemein-
mediziner
Praktische Ärzte

Gynäkologen
HNO-Ärzte 
Orthopäden
Physikal. Med.
Urologen

Neurologen
Nervenärzte
Psychiater
Psychotherap.
Augenärzte
Hautärzte
Notfälle/Einrich t., 
MVZ

ermächtigte 
Ärzte
Fachchemiker
Humangenetik
Laborärzte
Laborgemein- 
schaften
Pathologen
HNO-Ärzte

Belegärzte
Chirurgen
Radiologen
Nuklearmediz.
Dialyseärzte
Dialyse-Einr.
MKG
Neurochirurgen
Anästhesisten

Die Kontaktaufnahme ist auch per E-Mail an abrechnung@kvt.de möglich. 

Verordnung und Wir tschaf t l ichke i t

Änderungen der Arzneimittel-Richtlinie

 ▪ Off-Label-Use – Anlage VI der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL)

Arzneimittel dürfen nur für diejenigen Indikationen eingesetzt werden, für die sie in Deutschland bzw. europaweit 
zugelassen (siehe aktuelle Fachinformation). Eine Verordnung von Medikamenten außerhalb der zugelasse-
nen Indikation (Off-Label-Use) zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen ist grundsätzlich ausgeschlossen. 
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Ausnahmsweise ist eine Verordnung im Off-Label-Use nach Anlage VI Teil A der AM-RL möglich. Neu 
aufgenommen wurden Cotrimoxazol (Trimethoprim/Sulfamethoxazol) zur Prophylaxe von Pneumocys-
tis-Pneumonien und zur Prophylaxe von Toxoplasmose-Enzephalitis bei HIV-Patienten mit entsprechender 
Befundsituation.

Die vollständigen Texte der Bekanntmachungen finden Sie in Anlage 2 dieses Rundschreibens. Bitte beach-
ten Sie, dass nicht alle Hersteller der entsprechenden Arzneimittel ihre Zustimmung für den Einsatz bei der 
jeweiligen Indikation erteilt haben. Die Bekanntmachungen enthalten eine Auflistung der verordnungsfähigen 
Präparate. Die Beschlüsse traten am 30.07.2014 in Kraft. 

 ▪ Frühe Nutzenbewertung – Anlage XII der AM-RL

Bei neu eingeführten Wirkstoffen bewertet der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) den Nutzen von 
erstattungsfähigen Arzneimitteln. Hierbei wird insbesondere der Zusatznutzen gegenüber einer zweckmäßi-
gen Vergleichstherapie bewertet und es werden Hinweise zur wirtschaftlichen Verordnungsweise gegeben. 
Kürzlich hat der G-BA weitere nachfolgende Beschlüsse im Rahmen der frühen Nutzenbewertung gefasst 
und in die Anlage XII der AM-RL aufgenommen. 

Wirkstoff 
(Handelsname)
Beschlussdatum

Zugelassenes  
Anwendungsgebiet*

Zusatznutzen*

Dapagliflozin/ 
Metformin
(Xigduo®)
07.08.2014

Diabetes mellitus Typ 2
 – wenn Metformin allein den Blut-
zucker nicht ausreichend senkt

 – in Kombination mit anderen 
blutzuckersenkenden Arznei-
mitteln einschließlich Insulin

Ein Zusatznutzen ist bei keinem der nachfolgen-
den Einsatzgebiete belegt:
a) Kombinationstherapie mit Metformin zweck-

mäßige Vergleichstherapie, z. V. Sulfonylharnstoff 
plus Metformin

b) Kombinationstherapie mit anderen blutzucker-
senkenden Arzneimitteln, z. V. Humaninsulin plus 
Metformin

c) Kombinationstherapie mit Insulin, z. V. Humaninsu-
lin plus Metformin

Dolutegravir
(Tivicay®)
07.08.2014

Behandlung von HIV-Infekti-
on in Kombination mit anderen  
antiretroviralen Arzneimitteln 

a) therapienaive Erwachsene, z. V. Efavirenz 
plus zwei Nukleosid-/Nukleotidanaloga –  
Beleg für einen beträchtlichen Zusatznutzen

b) therapienaive Jugendliche (ab 12 Jahren),  
z. V. Efavirenz plus Abacavir plus Lamivudin –  
Zusatznutzen ist nicht belegt

c) antiretroviral vorbehandelte Erwachsene (Integ-
rase-Inhibitor wäre erste Therapieoption), z. V. 
Raltegravir plus individuelle Backbone-Therapie 
(abhängig von Vortherapie, Therapieversagen 
und -wechsel) – Hinweis auf einen geringen 
Zusatznutzen

d) antiretroviral vorbehandelte Erwachsene (Integra-
se-Inhibitor wäre nachrangige Therapieoption) –  
Zusatznutzen ist nicht belegt

e) antiretroviral vorbehandelte Jugendliche (ab  
12 Jahren) – Zusatznutzen ist nicht belegt

Zweckmäßige Vergleichstherapie für d) und e):
individuelle antiretrovirale Therapie, abhängig von 
Vortherapie, Therapiewechsel und -versagen

Macitentan
(Opsumit®)
17.07.2014

Langzeitbehandlung der pulmo-
nalen, arteriellen Hypertonie als 
Mono- oder Kombinationstherapie

Geringer Zusatznutzen,
da es sich um ein Arzneimittel zur Behandlung  
eines seltenen Leidens handelt, gilt der medizinische  
Zusatznutzen durch die Zulassung als belegt.
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Wirkstoff 
(Handelsname)
Beschlussdatum

Zugelassenes  
Anwendungsgebiet*

Zusatznutzen*

Olodaterol
(Striverdi®)
17.07.2014

Bronchodilatator zur Dauerbe-
handlung bei chronisch obstruk-
tiver Lungenerkrankung

Zusatznutzen gilt als nicht belegt**
Eingruppierung in die Festbetragsgruppe „Be-
ta2-Sympathomimetika, inhalativ oral, Gruppe 1“

Sofosbuvir
(Sovaldi®)
17.07.2014
befristet bis 
15.07.2016

Behandlung der chronischen He-
patitis C bei Erwachsenen in Kom-
bination mit anderen Arzneimitteln

Einsatz gemäß G-BA-Beschluss: 
a) – c) in Kombination mit Peginter- 

feron alfa plus Ribavirin

d) – f) in Kombination mit Ribavirin

g) – i) in Kombination mit Peginter-
feron alfa plus Ribavirin

a) therapienaive Patienten ohne Zirrhose mit chro-
nischer Hepatitis-C-Infektion (cHCV-Infektion) 
Genotyp 1 – Anhaltspunkt für einen geringen 
Zusatznutzen

b) therapienaive Patienten mit Zirrhose mit cHCV- 
Infektion Genotyp 1 – Anhaltspunkt für einen 
geringen Zusatznutzen

c) therapieerfahrene Patienten mit cHCV-Infektion 
Genotyp 1 – ein Zusatznutzen ist nicht belegt**

d) therapienaive Patienten mit cHCV-Infektion  
Genotyp 2 – Hinweis für einen beträchtlichen 
Zusatznutzen

e) therapieerfahrene Patienten mit cHCV-Infektion 
Genotyp 2 – Anhaltspunkt für einen geringen 
Zusatznutzen

f) therapienaive und therapieerfahrene Patienten 
mit cHCV-Infektion Genotyp 3 – Anhaltspunkt 
für einen geringen Zusatznutzen

g) therapienaive und therapieerfahrene Patienten 
mit cHCV-Infektion Genotyp 3 – Zusatznutzen 
ist nicht belegt**

h) therapienaive und therapieerfahrene Patienten mit 
cHCV-Infektion Genotyp 4, 5 und 6 –  Zusatznut-
zen ist nicht belegt**

i) therapienaive und therapieerfahrene Patienten mit 
cHCV-Infektion Genotyp 1–6 und HIV-Koinfektion – 
Anhaltspunkt für einen geringen Zusatznutzen

Zweckmäßige Vergleichstherapien:
a) Peginterferon alfa plus Ribavirin plus Boceprevir 

oder Telaprevir

a) – i) Peginterferon alfa plus Ribavirin

* Den vollständigen Text einschließlich der tragenden Gründe finden Sie im jeweiligen Beschluss des G-BA  
(www.g-ba.de) bzw. in der Fachinformation des Arzneimittels unter Punkt 4.1 Anwendungsgebiete.

** Werden die erforderlichen Nachweise nicht vollständig vorgelegt, gilt der Zusatznutzen im Verhältnis zur zweckmäßigen 
Vergleichstherapie als nicht belegt (§ 35a Abs. 1 Satz 5 SGB V).

Den Beschlüssen folgen Verhandlungen zwischen dem GKV-Spitzenverband und den Herstellern über die 
Erstattungsbeträge. Sollte nach sechs Monaten keine Einigung erzielt worden sein, wird das Schiedsamt 
innerhalb von drei weiteren Monaten entscheiden. Es ist nicht auszuschließen, dass die Verordnung in den 
Anwendungsgebieten, in denen ein Zusatznutzen nicht belegt ist, das Arzneimittel jedoch deutlich teurer ist 
als die zweckmäßige Vergleichstherapie, bis zum Abschluss der Erstattungsvereinbarung von Krankenkassen 
als unwirtschaftlich erachtet wird. 

Eine Schnellübersicht zur Verordnung von Arzneimitteln bietet die Kassenärztliche Bundesvereinigung auf 
ihrer Internetseite www.arzneimittel-infoservice.de unter der Rubrik „Arzneimittel-Richtlinie“.

Ihre Ansprechpartnerinnen: Dr. Anke Möckel, Telefon 03643 559-763
 Bettina Pfeiffer, Telefon 03643 559-764

003_RS_0814_inhalt.indd   4 29.08.14   10:48



KVT – Rundschreiben 8/2014 5

Ihre Fachinformationen

Ver t räge

Honorarvereinbarung für das Jahr 2014

Die Honorarvereinbarung für das Jahr 2014 wurde nach mehreren Verhandlungen auf der Grundlage des 
Schiedsspruchs vom 13.05.2014 erstellt und jetzt von allen Vertragspartnern unterzeichnet. Sie finden die 
Honorarvereinbarung unter der Rubrik „Amtliche Bekanntmachungen“ in diesem Rundschreiben.

Wesentliche Punkte der Vereinbarung sind: 

 – Der Punktwert beträgt 10,13 €-Ct.
 – Die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung (MGV) wird um insgesamt 4,012 % gesteigert.
 – Zusätzlich zu den bereits geförderten Leistungen aus dem vergangenen Jahr (siehe § 2a der Honorarver-

einbarung) werden im Jahr 2014 die Pauschalen der fachärztlichen Grundversorgung (PFG) in Höhe von 
0,54 % der MGV gefördert.

Wir konnten erreichen, dass neben den bereits 2013 ausgedeckelten Leistungen (siehe Anlage 2 Nr. 18 – 22 
der Honorarvereinbarung) weitere Leistungen außerbudgetär vergütet werden: 

 – Leistungen der rheumatologischen Versorgung (GOP 13700, 13701)
 – Aufwandspauschale der ambulanten Behandlung der Wachkomapatienten (Abr.-Nr. 99210)

Ihre Ansprechpartner in der Hauptabteilung

 – Vertragswesen, Telefon 03643 559-131
 – Abrechnung, Telefon 03643 559-471

Anpassung des Hautscreening-Vertrages mit der Bosch BKK

Der seit 01.10.2013 gültige Vertrag über die Durchführung eines ergänzenden Hautkrebsvorsorge-Verfah-
rens zwischen der KV Thüringen und der Bosch BKK (nach § 73c SGB V) wurde im Zuge der Beanstandung 
seitens des Bundesversicherungsamtes (BVA) mit Wirkung zum 01.08.2014 angepasst. 

Die Anpassung betrifft im Wesentlichen die Aufnahme einer Teilnahmeerklärung (Anlage 2 des Vertrages) für 
den Arzt. Vor diesem Hintergrund müssen Ärzte ab dem 01.08.2014 ihre Teilnahme am Vertrag gegenüber 
der KV Thüringen schriftlich erklären. Die KV Thüringen prüft die Teilnahmevoraussetzungen und teilt dem 
Arzt das Ergebnis der Prüfung schriftlich mit.

Für Ärzte, die bisher ohne Teilnahmeerklärung Leistungen nach diesem Vertrag abgerechnet haben, wurde eine 
Übergangsregelung getroffen. Über diese Regelung wurden die entsprechenden Ärzte gesondert informiert.

Die 2. Protokollnotiz und die Teilnahmeerklärung sind auf der Internetseite der KV Thüringen unter www.kvt.de →  
Arzt/Psychoth. → Verträge → H → Hautscreening → Bosch BKK Hautscreening veröffentlicht. 

Ihr Ansprechpartner: Frank Weinert, Telefon 03643 559-136

Gesundhei ts te lemat ik  in  der  Arz tprax is

Das KV-SafeNet*: Ihre Arztpraxis für die Zukunft bestens gerüstet1(2. Teil)

Antworten auf Ihre Fragen zur Onlineannahme Ihrer Quartalsabrechnung

Das Mitglieder-Onlineportal KVTOP ist sowohl im KV-WebNet (gesichertes Internet) als auch im Sicheren 
Netz der KVen (SNK) zu erreichen. Ab 30.06.2015 fällt der Zugang über das Internet weg und das Mitglieder-
Onlineportal KVTOP ist ausschließlich über das SNK zu erreichen.

* Bitte beachten Sie, dass KV-SafeNet nicht mit der Firma SafeNet, Inc., USA, in firmenmäßiger oder vertraglicher Verbindung steht.
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Kann ich in meiner Arztpraxis die Praxis-EDV ohne Internetzugang nutzen?

Viele Mitglieder verwenden KVTOP bisher ausschließlich außerhalb Ihrer Arztpraxis. Dahinter verbirgt sich 
die berechtigte Skepsis, das eigene Praxisnetz an das Internet anzuschließen. KV-SafeNet* ist allerdings 
kein Internet-Anschluss. Sie verwenden zwar die selben Programme, Protokolle und oft sogar das selbe 
Kabel; der Unterschied liegt jedoch bei den verwendeten Adressen.

SNK-Adressen wie https://kvtop.kvt.kv-safenet.de/ sind im Internet nicht erreichbar und somit ist auch der 
Praxis-PC nicht mit dem Internet verbunden, wenn Sie in Ihrer Praxis das KV-SafeNet* nutzen. Das SNK ist 
mehr als eine technische Lösung. Hinter dem SNK steht eine organisatorische Struktur, welche sich sehr 
von der im Internet unterscheidet. 

Das SNK besteht aus einer geschlossenen Benutzergruppe. Jeder Teilnehmer ist registriert und mit den je-
weiligen Arztregistern in den jeweiligen KV-Bereichen abgeglichen. Das SNK hat eine hierarchische Struktur 
ausgehend von http://portal.kv-safenet.de/. Auf dieser Seite sind alle Dienste im SNK verzeichnet, deshalb 
kann man im SNK auf Suchmaschinen verzichten.

Kann mit dem SNK auch eine E-Mail geschrieben werden?

Mit KV-Connect steht ein E-Mail-Dienst im SNK zur Verfügung, mit dem eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüs-
selung Ihrer Nachrichten umgesetzt ist. Das ist wichtig, wenn besonders schützenswerte gesundheits- und 
personenbezogene Daten ausgetauscht werden sollen. Selbstverständlich erreichen Sie über KV-Connect 
nur Mitglieder, welche selbst an KV-Connect angeschlossen sind. Dafür gibt es – dank der organisatorischen 
Struktur im SNK – ein komplettes Adressbuch. Sie können also leicht selbst überprüfen, ob ein Empfänger 
bereits über KV-Connect erreichbar ist.

Was ist die 1-Click-Abrechnung?

Verglichen mit unserem Mitglieder-Onlineportal KVTOP geht die 1-Click-Abrechnung noch einen komfortablen 
Schritt weiter. Sie können direkt aus Ihrem Praxisverwaltungssystem (PVS/AIS) KV-Connect-Nachrichten an 
uns versenden, u. a. auch Ihre Quartalsabrechnung und Dokumentationen. So kann die Doppelerfassung 
von Patienten- und Stammdaten in Ihrem PVS und in unseren Dokumentations-Portalen vermieden werden. 
Selbstverständlich bleibt die 1-Click-Abrechnung optional und Sie können weiterhin

 – die Quartalsabrechnung und abrechnungsbegleitenden Dokumentationen über KVTOP und

 – die Dokumentationen zur Qualitätssicherung über das eDoku-Portal der KBV 

im Sicheren Netz der KVen (SNK) abgeben.

Ihre Ansprechpartner zum Thema Gesundheitstelematik:

 – Torsten Olschewski, Telefon 03643 559-104 
 – Sven Dickert, Telefon 03643 559-109

Al les  was Recht  is t

Antworten der Rechtsabteilung auf Ihre Fragen aus dem Praxisalltag

Frage 1:
Immer wieder versuchen Vertreter von Krankenkassen, Vertragsärzte hinsichtlich der Codierung von Diag-
nosen zu beeinflussen. Besteht eine Verpflichtung, den Codierungsvorschlägen der Krankenkassen Folge 
zu leisten?

Nein, nach dem Gesetz (§ 295 Abs. 1 SGB V) ist es die Pflicht der an der vertragsärztlichen Versorgung 
teilnehmenden Ärzte und Einrichtungen, Diagnosen zu verschlüsseln. Krankenkassen haben oft ein eigenes 
Interesse an der Diagnoseverschlüsselung, jedoch haben sie nicht das Recht, den verschlüsselnden Arzt zu 
verpflichten, eine andere Codierung vorzunehmen. 
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Frage 2:
Warum ist eine richtige Codierung so wichtig?

Die verschlüsselten Behandlungsdiagnosen sind u. a. eine Grundlage zur Bemessung der Morbiditäts-
struktur der Patienten. Die Morbiditätsstruktur wiederum stellt eine wesentliche Ausgangs größe für 
die Vereinbarung der Gesamtvergütung zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und den Lan-
desverbänden der Krankenkassen dar. Darüber hinaus bemessen sich die Zuweisungen aus dem  
Gesundheitsfonds an die Krankenkassen u. a. auf der Grundlage der Morbiditätsstruktur ihrer Versicherten. 
Auch im Zusammenhang mit der Verordnung von Arznei- und Heilmitteln ist auf die indikations-
gerechte ICD-10-Codierung zu achten, vor allem im Hinblick auf mögliche Wirtschaftlichkeits- 
prüfungen. 

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an oder senden Ihre Fragen per E-Mail an: justitiariat@kvt.de  

Weitere Antworten auf Ihre Fragen aus dem Praxisalltag finden Sie im Internetportal der KV Thüringen unter 

www.kvt.de → Arzt/Psychoth. → Recht → Antworten auf Fragen aus dem Praxisalltag.

Ihre Ansprechpartnerin: Ass. jur. Bettina Jäger-Siemon, Telefon 03643 559-140

In format ionen

Fünf Jahre Stiftung zur Förderung ambulanter ärztlicher Versorgung in Thüringen

Eine Erfolgsbilanz und sieben neue Stipendiaten 
– darauf konnte am 22.07.2014 die Stiftung zur 
Förderung ambulanter ärztlicher Versorgung in 
Thüringen verweisen. 

Fünf Jahre nach ihrer Errichtung durch die Kas-
senärztliche Vereinigung und das Land Thüringen 
zog die Stiftung in Erfurt Bilanz. Um die Ergebnis-
se der Arbeit an einem Beispiel zu verdeutlichen, 
wurden die Medien zum „Stiftungsgeburtstag“ in 
die Praxis des Erfurter Haus- und Sportarztes  
Dr. med. Mark Schmidt eingeladen.

 ▪ Ein ehemaliger Stipendiat und eine aktuelle Stipendiatin in einer Praxis 
Dr. Schmidt hatte zu den ersten Ärzten in Weiterbildung gehört, die von der Stiftung monatlich 250 Euro 
Stipendium bekamen. Im Gegenzug hatte er sich verpflichtet, nach seinem Abschluss vier Jahre in der am-
bulanten Versorgung in Thüringen zu arbeiten. So wie er sind inzwischen elf weitere junge Ärzte im Land 
niedergelassen: in Gera, Nordhausen, Heringen, Bad Klosterlausnitz, Eisfeld, Jena, Weimar, Tabarz, Mühl-
hausen und Schwarza. 

Heute hat die Stiftung – die am Jubiläumstag Zugelassenen eingerechnet – insgesamt 118 Stipendiaten:  
113 künftige Fachärzte für Allgemeinmedizin, fünf für Augenheilkunde. Eine der aktuellen Stipendiatinnen war 
beim Stiftungsjubiläum dabei: Dr. med. Jeanin Brückner ist derzeit als Ärztin in Weiterbildung in der Praxis 
von Dr. Schmidt tätig.

 ▪ Dipl.-Med. Feldmann und Dr. med. Rommel würdigen Beitrag der Stiftung zur Sicherstellung
Dipl.-Med. Regina Feldmann, Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, und die 1. Vorsitzende des 
Vorstandes der KV Thüringen, Dr. med. Annette Rommel, würdigten den Beitrag der Stiftung zur Sicherstellung 
der ambulanten ärztlichen Versorgung in Thüringen. Frau Feldmann erinnerte an die Skepsis, die der Idee 
zunächst entgegengeschlagen war: „Gemeinsam mit Hauptgeschäftsführer Sven Auerswald haben wir der 
damaligen Thüringer Gesundheitsministerin Christine Lieberknecht die ersten zehn Stipendien buchstäblich 
abringen müssen“, sagte Feldmann. Heute diene die Stiftung als Vorbild für eine ähnliche Idee auf Bundes-
ebene. Außerdem sei sie ein starker Partner für die Nachwuchs-Kampagne „Lass Dich nieder!“
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Ihre Fachinformationen

Frau Dr. Rommel verwies auf die gewachsene Förderpalette: „Die Stiftung bietet heute praktisch ein Kom-
plettpaket mit Fördermöglichkeiten vom Studium bis zum Berufseinstieg und zur Niederlassung an“, sagte 
die KV-Vorsitzende. An Bedeutung gewinnen dabei laut Rommel vor allem die Eigeneinrichtungen. In den 
Stiftungspraxen  können junge Ärzte zunächst angestellt werden, um die Arbeit in freier Niederlassung ken-
nenzulernen. Später können sie die Praxis dann selbst übernehmen.

 ▪ Neue Stipendiaten, neue Stiftungspraxen
Am Nachmittag des 22.07.2014 beriet der Stiftungsbeirat. Geschäftsführer Jörg Mertz legte dem Gremium 
sieben neue Stipendienanträge vor. Der Beirat stimmte allen zu. Herr Mertz hob hervor, dass sich immer 
mehr Ärzte in Weiterbildung sehr früh für eine künftige ambulante Arbeit in Thüringen entscheiden. Einige 
der Stipendiaten könnten daher den Höchstfördersatz von 60 mal 250 Euro nahezu ausschöpfen. Außerdem 
berichtete der Geschäftsführer darüber, dass am 01.10.2014 eine neue Stiftungspraxis in Gera eröffnet wird. 
Zwei weitere sind im kommenden Jahr in Waltershausen und Gotha geplant.

Alle Informationen zur Stiftung unter www.savth.de.

Aus der  Region

Kennen Sie „Weimars Gute Nachbarn“?  – 
Beratung und Vermittlung der Ehrenamtlichen für alleinlebende Senioren

„Weimars Gute Nachbarn“ sind Männer und Frauen unterschiedlichen Alters, die alleinlebenden Senio-
ren Zeit spenden. Unsere Ehrenamtlichen besuchen „ihre“ Senioren regelmäßig zwei Stunden pro Woche 
zu Hause. Diese Besuchsdienste werden nach den Bedürfnissen der Senioren gestaltet: Spaziergänge,  
Vorlesen, Erzählen, kreativ sein, Begleitung zu Veranstaltungen oder Behörden. Als „Lohn“ für ihr Engagement 
bekommen sie ein Lächeln, ein Dankeschön und eine Ausbildung zum Seniorenbegleiter. 

„Weimars Gute Nachbarn“ ist eine Einrichtung der Bürgerstiftung Weimar. In unserem Büro koordinieren 
wir die Anfragen, beraten und vermitteln die Ehrenamtlichen. Gute Kontakte und ein vertrauensvolles Netz-
werk vor Ort sind uns sehr wichtig, z. B. mit Wohnungsunternehmen, Sozialen Trägern und Beratungsstellen. 

Wir würden uns freuen, wenn wir die Thüringer Hausärzte stärker in dieses Netzwerk einbinden könnten. Sie 
können uns unterstützen, in dem Sie Informationsflyer in Ihrer Praxis auslegen. So können Sie mithelfen, 
dass wir mehr alleinlebende Senioren erreichen und damit die Lebensqualität der Senioren verbessern können. 

Bitte sprechen Sie uns an! 

Adresse: Teichgasse 12a, 99423 Weimar, 
Telefon:  03643 818247, 
E-Mail: gute.nachbarn@buergerstiftung-weimar.de 
Internet: www.weimars-gute-nachbarn.de
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Therapiesymposium 2014 der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft 

Erneut ist es der KV Thüringen gemeinsam mit der Landesärztekammer gelungen, Vertreter der Arzneimit-
telkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) zu einem Therapiesymposium für alle Thüringer Ärzte zu 
gewinnen. Hierzu möchten wir Sie herzlich am 13.09.2014 von 10:00 bis 13:00 Uhr nach Weimar einladen.

Folgende Themen werden durch firmenneutrale Fachreferenten dargestellt:

 – zweckmäßige Osteoporosetherapie,
 – Arzneimitteltherapiesicherheit,
 – neue Arzneimittel.

Die AkdÄ ist ein wissenschaftlicher Fachausschuss der Bundesärztekammer (BÄK), welcher seit mehr als 
50 Jahren die BÄK und die Kassenärztliche Bundesvereinigung in allen Fragen der Arzneimittelbehandlung 
und -sicherheit berät. Eine hohe Bedeutung kommt der AkdÄ in der unabhängigen, methodischen Erarbeitung 
qualifizierter Leitlinien und Therapieempfehlungen zu. Diese stellen eine solide Plattform der gesicherten, 
therapeutischen Kenntnisse dar.

Bitte nutzen Sie diese Veranstaltung zu Ihrer eigenen Information sowie zu Fragen und Problemdiskussionen 
im Zusammenhang mit der Verordnung von Arzneimitteln. Die Veranstaltung wurde mit drei Fortbildungs-
punkten der Kategorie A von der Landesärztekammer Thüringen zertifiziert. Um eine Anmeldung zu dieser 
Veranstaltung wird gebeten. Das Programm einschließlich Anmeldeformular finden Sie in Anlage 3 dieses 
Rundschreibens.

Ihre Ansprechpartnerin: Bettina Pfeiffer, Telefon 03643 559-763

Informationsveranstaltung der Koordinierungsstelle
für Ärzte in Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin und Interessierte

„Von der Weiterbildung in die Praxis“

Veranstaltungstermin: Mittwoch, den 26. November 2014, 14:00 – 17:00 Uhr

Veranstaltungsort: Kassenärztliche Vereinigung Thüringen
 Zum Hospitalgraben 8, 99425 Weimar 

Themen: 
 – Gestaltungsmöglichkeiten bei der Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin
 – Wege in die ambulante Praxistätigkeit 
 – Fördermöglichkeiten in Thüringen 

Veranstalter:  
Kassenärztliche Vereinigung Thüringen, 
Landesärztekammer Thüringen, 
Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen 

Parallel zur Informationsveranstaltung gibt es einen Info-Markt für Ihre aktuellen Fragen. Hierbei stehen 
Ihnen Referenten aus den Institutionen und Krankenhäusern für persönliche Gespräche zur  Verfügung. 
Für einen kleinen Imbiss ist gesorgt.

Informationen zur Koordinierungsstelle Allgemeinmedizin unter www.hausarzt-werden-in-thueringen.de.
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Termine zur Abrechnungsannahme für das 3. Quartal 2014

Für die Onlineübertragung der Abrechnungsdatei und ggf. Dokumentationsdateien gelten folgende  
Termine:

 01.10. bis 10.10.2014

Einreichungen vor dem 01.10.2014 sind möglich und müssen der KV Thüringen nicht gemeldet werden. Bitte 
beachten Sie jedoch, dass bei Einreichungen vor den o. g. Terminen der vollständige Betrieb des Portals 
nicht rund um die Uhr gewährleistet werden kann.

Ihre Ansprechpartner zum KVT OnlinePortal (KVTOP):

 – Sven Dickert, Telefon 03643 559-109
 – Mandy Seitz, Telefon 03643 559-115

Die nachfolgenden Termine beziehen sich auf die Annahme der Abrechnungsunterlagen und den Zugang zu 
den Online-Übertragungsplätzen in der KV Thüringen:

Mittwoch und Donnerstag:  01.10.2014 und 02.10.2014 08:00 – 17:00 Uhr
Montag bis Mittwoch:   06.10.2014 bis 08.10.2014 08:00 – 17:00 Uhr

Eine Verlängerung der Abgabefrist bedarf der Genehmigung durch die KV Thüringen und kann nur in abso-
luten Ausnahmefällen gewährt werden. 

Achtung! Zu einer kompletten Quartalsabrechnung gehören die Abrechnungs-Sammelerklärung sowie die 
Fallzusammenstellung/Fallstatistik. Bitte beachten Sie, dass auch die Papierunterlagen zeitnah in die KV 
Thüringen geschickt werden.

Ansprechpartner bei Verlängerung der Abgabefrist: 

Katrin Kießling,  Telefon: 03643 559-422
 Telefax: 03643 559-491, -499
 E-Mail: abrechnung@kvt.de

Sitzung des Qualitätszirkels „Sektorenübergreifende/onkologische Thoraxkonferenz“ 

Für den Qualitätszirkel 189qz/07 „Sektorenübergreifende/onkologische Thoraxkonferenz“ wird für den Monat 
September folgender Sitzungstermin bekanntgegeben:

Datum/Uhrzeit Inhalt Ort

17.09.2014,18:30 Uhr DMP-Fortbildung Asthma/COPD Facharztzentrum Sonneberg
Gustav-König-Str. 17, 6515 Sonneberg

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Julia Dressel, Telefonnummer: 03675 89440.
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Fortbildungsveranstaltungen der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen

Datum/ 
Uhrzeit

Thema/ 
Zertifizierung

Referent(en) Zielgruppe/ 
Gebühr

Mittwoch, 
03.09.2014, 
15:00–19:00 Uhr

Veranstaltung ausgebucht!
Fit am Empfang: Der erste Eindruck 
zählt

Mechthild Wick, Personaltraining/
Coaching, Zert. Systemischer 
Coach, Stressmanagement- und 
Mentaltrainerin, Unterschwanin-
gen

Praxispersonal

45,00 €

Freitag, 
05.09.2014, 
13:00–19:00 Uhr

Rhetoriktraining – Der Ton macht die 
Musik und Der Körper sagt immer die 
Wahrheit

Karin Diehl, Arztfachhelferin,  
Trainerin, Frankfurt/Main

Praxispersonal 
 
80,00 €

Samstag, 
06.09.2014, 
09:00–15:00 Uhr

Konflikt- und Beschwerdemanagement 
(Grundkurs)

Karin Diehl, Arztfachhelferin,  
Trainerin, Frankfurt/Main

Praxispersonal 
 
80,00 €

Mittwoch, 
10.09.2014, 
13:00–17:30 Uhr

QEP komplett Aufbaukurs – QEP 2010 
in vier Modulen eingeführt  
(1. Workshop)
Weitere Termine: 
Freitag, 24.10.2014, 13:00–17:30 Uhr 
Freitag, 05.12.2014, 13:00–17:30 Uhr 
Freitag, 16.01.2015, 13:00–17:30 Uhr

7 Punkte, Kategorie C (pro Termin)

Dr. med. Christa Glückert, lizen-
zierte QEP-Trainerin, Nürnberg

Praxispersonal, 
Psychotherapeu-
ten, Vertragsärzte 

350,00 €  
für alle Termine

Mittwoch, 
10.09.2014, 
15:00–18:00 Uhr

EBM für Praxispersonal – hausärztli-
cher Versorgungsbereich

Steffen Göhring, Leiter der Haupt-
abteilung Abrechnung der KV 
Thüringen

Praxispersonal

Kostenfrei

Mittwoch, 
10.09.2014, 
15:00–18:00 Uhr

Kinder- und Erwachsenenimpfung Dr. med. Anke Möckel, Leiterin 
der Gruppe Verordnungsberatung 
der KV Thüringen

Praxispersonal

45,00 €

Mittwoch, 
17.09.2014, 
14:00–19:00 Uhr

Verordnungsmanagement in der ver-
tragsärztlichen Praxis für Praxisperso-
nal (Aufbaukurs – nur nach Teilnahme 
am Grundkurs)

Dr. med. habil. Editha Kniepert, 
Leiterin der HA Verordnungs- und 
Wirtschaftlichkeitsberatung der 
KV Thüringen

Praxispersonal

Kostenfrei

Mittwoch, 
17.09.2014, 
15:00–18:00 Uhr

Recht für Psychotherapeuten leicht 
gemacht 
 
4 Punkte, Kategorie C1

Ass. jur. Bettina Jäger-Siemon,  
Leiterin der Rechtsabteilung der 
KV Thüringen

Psychotherapeuten

Kostenfrei

Mittwoch, 
17.09.2014, 
15:00–19:00 Uhr

Sag nicht „Ja“, wenn Du „Nein“ denkst Dipl.-Theol. Torsten Klatt-Braxein, 
institut salus medici, Berlin

Praxispersonal

45,00 €

Mittwoch, 
24.09.2014, 
14:00–18:00 Uhr

Leistungen der Vorsorge und Rehabili-
tation in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung und Rentenversicherung

5 Punkte, Kategorie A

Verona Becker, Deutsche Ren-
tenversicherung Mitteldeutsch-
land, Halle/S. 
Dr. med. habil. Editha Kniepert, 
Leiterin der HA Verordnungs- und 
Wirtschaftlichkeitsberatung der 
KV Thüringen
Prof. Dr. med. Egbert Seidel, 
Hufeland-Klinikum Erfurt 
Dr. med. Aribert Spiegler, MDK 
Thüringen

Vertragsärzte 
 
Kostenfrei

Mittwoch, 
24.09.2014, 
14:00–18:00 Uhr

Veranstaltung ausgebucht!
Arbeitssicherheit und Brandschutz in 
der Arztpraxis 
 
5 Punkte, Kategorie A

Katja Saalfrank, Praxismanage-
ment und -beratung, Selbitz

Praxispersonal, 
Psychotherapeu-
ten, Vertragsärzte
 
45,00 €
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Datum/ 
Uhrzeit

Thema/ 
Zertifizierung

Referent(en) Zielgruppe/ 
Gebühr

Mittwoch, 
24.09.2014, 
15:00–18:00 Uhr 
 
Mittwoch, 
17.09.2014, 
15:00–18:00 Uhr

Terminverschiebung!
Recht für Psychotherapeuten leicht 
gemacht

4 Punkte, Kategorie C1

Ass. jur. Bettina Jäger-Siemon,  
Leiterin der Rechtsabteilung der 
KV Thüringen

Psychotherapeuten
 
Kostenfrei

Freitag, 
26.09.2014, 
15:00–18:00 Uhr

EBM für Praxispersonal – fachärztlicher 
Versorgungsbereich

Steffen Göhring, Leiter der HA 
Abrechnung der KV Thüringen

Praxispersonal 
 
Kostenfrei

Freitag, 
26.09.2014, 
15:00–19:00 Uhr

Progressive Muskelentspannung nach 
Jacobson

Denise Pfeufer, Gesundheits- 
und Entspannungspädagogin, 
Breitenbach

Praxispersonal, 
Psychotherapeu-
ten, Vertragsärzte
45,00 €

Samstag, 
27.09.2014, 
09:00–16:00 Uhr

Praxismanager – Patientenorientierte 
Kommunikation
Weitere Termine:
Samstag, 25.10.2014, 09:00–16:00 Uhr 
Samstag, 08.11.2014, 09:00–16:00 Uhr 
Samstag, 22.11.2014, 09:00–16:00 Uhr 
Samstag, 06.12.2014, 09:00–16:00 Uhr

Christel Mellenthin, QM-Beraterin 
(DGQ)/QEP-Trainerin, H+M 
Healthcare Management GmbH, 
Erfurt

Praxispersonal 
 
755,00 €  
für alle Termine

Mittwoch, 
01.10.2014, 
15:00–18:00 Uhr

Burnout – 8 Wege aus der Falle 
 
4 Punkte, Kategorie A

Dipl.-Theol. Torsten Klatt-Braxein, 
institut salus medici, Berlin

Psychotherapeu-
ten, Vertragsärzte
45,00 €

Mittwoch, 
01.10.2014, 
15:00–17:30 Uhr

Der Honorarbescheid

3 Punkte, Kategorie A

Christina König, Leiterin der Ab-
teilung Honorare/Widersprüche 
der KV Thüringen

Psychotherapeu-
ten, Vertragsärzte 
 
Kostenfrei

Samstag, 
11.10.2014, 
09:00–15:30 Uhr

Gemeinsamer Praxistag für  
Existenzgründer und Praxisabgeber der 
KV Thüringen und der apoBank,  
Filiale Thüringen – Existenzgründer 
 
4 Punkte, Kategorie A

Referenten der KV Thüringen und 
der apoBank

Psychotherapeu-
ten, Vertragsärzte
45,00 €

Samstag, 
11.10.2014, 
09:45–15:30 Uhr

Gemeinsamer Praxistag für  
Existenzgründer und Praxisabgeber der 
KV Thüringen und der apoBank,  
Filiale Thüringen – Praxisabgeber

2 Punkte, Kategorie A

Referenten der KV Thüringen und 
der apoBank

Psychotherapeu-
ten, Vertragsärzte
45,00 €

Die Teilnahme an den angebotenen Schulungen ist nur nach vorheriger schriftlicher Anmeldung möglich. 
Das Anmeldeformular finden Sie stets in der Beilage „Interessante Fortbildungsveranstaltungen“ und 
im Internet unter www.kvt.de. Bitte senden Sie uns das Formular per Telefax an 03643 559-291 oder buchen 
Sie Ihr Seminar einfach online über unseren Fortbildungskalender.

Kinderbetreuungsangebot
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Kinder während eines Seminars von erfahrenem Fachpersonal betreuen zu 
lassen.

Bei allgemeinen Fragen zum Fortbildungskalender wenden Sie sich bitte an Susann Binnemann, Telefon 
03643 559-230, und bei Fragen zur Anmeldung an Silke Jensen, Telefon 03643 559-232.
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Veranstaltungen der Landesärztekammer Thüringen

Für nachfolgende Veranstaltungen wenden Sie sich bitte bei Anmeldungen und Auskünften an die

 Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbildung
 der Landesärztekammer Thüringen
 Anmeldung/Auskunft: Postfach 100740, 07740 Jena
 Telefon: 03641 614-142, -143, -145 
 Telefax: 03641 614-149
 E-Mail: akademie@laek-thueringen.de

 ▪ Fortbildungstag Laboratoriumsmedizin: Multiresistente Keime (Diagnostik, Therapie, Hygiene) – 
was tun?

 – Grundlagen und Labordiagnostik von Multiresistenzen bei gramnegativen Erregern (MRGN),  
AOR PD Dr. Jürgen Rödel

 – Klinische Bedeutung und Möglichkeiten der Therapie bei MRGN, Dr. med. Christiane Forstner, Jena
 – Krankenhaushygienische Maßnahmen bei Nachweis von MRGN, Dr. med. Helke Dobermann, Jena
 – Beiträge vom örtlichen Gesundheitsamt, Dr. med. Elisabeth Schüler, Erfurt

Termin: 06.09.2014, 09:00 bis 13:00 Uhr 
Ort: Augustinerkloster, Augustinerstraße 10, 99084 Erfurt
Leitung: Dr. med. habil. Hans-Jürgen Wolff, Arnstadt
Gebühren: gebührenfrei
Zertifizierung: 4 Punkte, Kategorie A

 ▪ Versorgung chronifizierungsgefährdeter bzw. bereits chronifizierter Schmerzpatienten
–  Ein (interaktives) Seminar für alle interessierten Fachbereiche

Ist-Situation in der Versorgung chronischer Schmerzpatienten
 – Versorgungszahlen chronischer Schmerzpatienten in Thüringen – Vorstellung einer Studie 
 – Prästationäres Screening im ambulanten Umfeld 
 – Stationäres multidisziplinäres Assessment bei chronischen Schmerzpatienten 

Zielkonflikte chronischer Patienten
 – Rentenanträge, Anträge zum GdB, Vermittelbarkeit im Arbeitsamt und sozialmedizinische Leistungsbeur-

teilungen nach Reha 

Stationäre multimodale Schmerztherapie
 – Ergebnisse bei hochchronischen Schmerzpatienten
 – Daten zum Follow-up

Termin: 10.09.2014, 17:00 bis 19:00 Uhr 
Ort: Landesärztekammer Thüringen, Im Semmicht 33, 07751 Jena
Leitung: Dr. med. Johannes Friedrich Lutz, Bad Berka
Gebühr: gebührenfrei
Zertifizierung: 3 Punkte, Kategorie A

 ▪ Qualifikation zur fachgebundenen genetischen Beratung  
gemäß § 7 Abs. 3 und § 23 Abs. 2 Nr. 2a GenDG 

Refresherkurs + Wissenstest

Termin: 17.09.2014, 12:00 bis 18:30 Uhr 
Ort: Institut für Humangenetik, Kollegiengasse 10, 07743 Jena
Leitung: Dr. med. Isolde Schreyer, Jena
Gebühr: 100 € 
Zertifizierung: 9 Punkte, Kategorie A
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 ▪ Diabetes mellitus – Neues zu frühen Signalen und individueller Therapie
Termin: 01.10.2014, 17:00 bis 19:30 Uhr 
Ort: Landesärztekammer Thüringen, Im Semmicht 33, 07751 Jena
Leitung: Prof. Dr. med. Günter Stein, Jena
Gebühr: gebührenfrei
Zertifizierung: 3 Punkte, Kategorie A

 ▪ Seminarreihe Arzt und Recht  „Ärztliche Leichenschau und Totenschein“ –  
alles Praktische und Wissenswerte der Leichenschau für klinisch und ambulant tätige Ärzte

 – Praktisches Vorgehen bei der Leichenschau
 – Ausstellen des Totenscheins
 – Gesetzliche Meldepflichten
 – Kommunikation mit Angehörigen, Bestattern und Ermittlungsorganen
 – Arten der Sektion
 – Wie geht es nach der Leichenschau weiter?
 – Auskunftspflichten gegenüber den Ermittlungsorganen
 – Darstellung häufiger Befunde und Fallstricke

Termin: 29.10.2014, 15:00 bis 17:30 Uhr 
Ort: Landesärztekammer Thüringen, Im Semmicht 33, 07751 Jena
Leitung: Dr. med. Ricarda Arnold, Jena
Gebühr: gebührenfrei
Zertifizierung: 3 Punkte, Kategorie A

Fortbildung für Praxispersonal:

 ▪ Fortbildungscurriculum für Medizinische Fachangestellte „Nichtärztliche/-r Praxisassistent/-in“ 
theoretische Fortbildung (gesamt 200 Stunden) nach § 87 Abs. 2b, Satz 5 SGB V
(Buchung einzelner Abschnitte als allgemeine Fortbildung ist möglich)

Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen und dem Hausärzte-
verband Thüringen e. V.

 ▪ Notfallmanagement 

Termin: 29.10.2014, 08:30 bis 16:00 Uhr 
Ort: MVZ FA-Zentrum Kaffeetrichter, Schillerstraße 25, 99096 Erfurt
Leitung: Dr. med. Eberhard Müller, Erfurt
Gebühr 100 €

 ▪ Medizinische Dokumentation/Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien 

Termin: 08.11.2014, 09:00 bis 15:00 Uhr 
Ort:  KV Thüringen, Zum Hospitalgraben 8, 99425 Weimar
Leitung:  Christiane Maaß, Weimar
Gebühr:  60 €

 ▪ Wundpflege und Wundversorgung 

Termin: 28.11.2014, 09:00 bis 18:00 Uhr 
Ort: REHA aktiv 2000, Platanenstraße 2, 07747 Jena
Leitung: Silke Lange, Jena
Gebühr: 80 €
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 ▪ Ernährungsmedizin 

Termin: 16.01.2015, 13:00 Uhr, bis 17.01.2015, 14:30 Uhr 
Ort: MEDIAN Ilmtalklinik Bad Berka, Turmweg 2a, 99438 Bad Berka
Leitung: Stefanie Brettschneider, Buchfart, Jana Hoffmann, Ilmtal
Gebühr: 160 €

 ▪ Versorgung und Betreuung von Onkologie- und Palliativpatienten (Abschnitt B Teil 3)

Termin: 19.02.2015, 16:00 Uhr, bis 20.02.2015, 16:30 Uhr 
Ort: KV Thüringen, Zum Hospitalgraben 8, 99425 Weimar
Leitung: Berit Sayer, Jena
Gebühr: 120 €

 ▪ Palliativmedizinische Zusammenarbeit und Koordination  (Abschnitt B Teil 4)

Termin: 21.02.2015, 09:00 bis 16:00 Uhr 
Ort: KV Thüringen, Zum Hospitalgraben 8, 99425 Weimar
Leitung: Ilka Jope, Weimar
Gebühr: 80 €

 ▪ Inhalatoren und Spirometrie 

Termin: 24.04.2015, 16:00 bis 18:30 Uhr 
Ort: Landesärztekammer Thüringen, Im Semmicht 33, 07751 Jena
Leitung: Cindy Stark, Greiz
Gebühr: 30 €
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Anlage 1 – Durchschnittliche Punktzahlvolumina (PVZ) und Fallzahlen des Vorjahresquartals 
 pro Fachgruppe sowie die zeitbezogenen Kapazitätsgrenzen nach § 13 HVM

Seite 1 von 2

Durchschnittliche Punktzahlvolumina (PZV) und Fallzahlen des Vorjahresquartals pro Fachgruppe als 
Grundlage für die Vergütungsregelung nach §§ 8, 9 HVM

für das Quartal 2/2014

Fachgruppe durchschnittl. 
PZV

durchschnittl. 
relevante Fallzahl

Hausärzte 487.007 999

Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin 433.160 951

Fachärzte für Anästhesiologie und Intensivtherapie 97.709 258

Fachärzte für Augenheilkunde 538.580 1.639

Fachärzte für Chirurgie, für Kinderchirurgie, für Plastische 
Chirurgie, für Herzchirurgie, für Neurochirurgie 350.531 894

Fachärzte für Frauenheilkunde 299.463 1.044

Fachärzte für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde 510.422 1.278

Fachärzte für Haut- und Geschlechtskrankheiten 365.381 1.549

Fachärzte für Humangenetik 683.417 329

Fachärzte für Innere Medizin ohne Schwerpunkt, die dem 
fachärztlichen Versorgungsbereich angehören 598.825 1.158

Fachärzte für Innere Medizin mit (Versorgungs-)Schwerpunkt 
Angiologie (Genehmigung zur Abrechnung der GOP 13300 bis 
13311 EBM)

738.402 942

Fachärzte für Innere Medizin mit (Versorgungs-)Schwerpunkt 
Gastroenterologie (Genehmigung zur Abrechnung der  
GOP 13400 bis 13431 EBM)

436.875 847

Fachärzte für Innere Medizin mit (Versorgungs-)Schwerpunkt 
Hämato-/Onkologie (Genehmigung zur Abrechnung der  
GOP 13500 bis 13502 EBM)

838.646 751

Fachärzte für Innere Medizin mit (Versorgungs-)Schwerpunkt 
Kardiologie (Genehmigung zur Abrechnung der GOP 13550 bis 
13561 EBM)

1.010.474 1.381

Fachärzte für Innere Medizin mit (Versorgungs-)Schwerpunkt 
Pneumologie und Lungenärzte (Genehmigung zur Abrechnung 
der GOP 13650 bis 13670 EBM)

1.069.375 1.651

Fachärzte für Innere Medizin mit (Versorgungs-)Schwerpunkt 
Rheumatologie (Genehmigung zur Abrechnung der GOP 13700 
bis 13701 EBM)

295.877 835

Fachärzte für Innere Medizin mit (Versorgungs-)Schwerpunkt 
Nephrologie (Genehmigung zur Abrechnung der GOP 13600 bis 
13621 EBM)

68.413 248

Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie 439.695 340

Fachärzte für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 28.972 176

Fachärzte für Nervenheilkunde, Fachärzte für Neurologie und 
Psychiatrie, Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Fachärzte für Psychiatrie, Fachärzte für Psychotherapeutische 
Medizin und Psychotherapeutisch tätige Ärzte, mit einem Anteil 
an Leistungen der Richtlinien-Psychotherapie  
(GOP 35200 bis 35225 EBM)

583.480 975

004_RS_0814_anlage01.indd   1 27.08.14   15:06



 KVT – Rundschreiben 8/2014Seite 2 von 2

Anlage 1 – Durchschnittliche Punktzahlvolumina und Fallzahlen des Vorjahresquartals 
  pro Fachgruppe sowie die zeitbezogenen Kapazitätsgrenzen nach § 13 HVM

Fachgruppe durchschnittl. 
PZV

durchschnittl. 
relevante Fallzahl

Fachärzte für Nuklearmedizin 673.001 735

Fachärzte für Orthopädie 543.367 1.369

Fachärzte für Diagnostische Radiologie und  
Fachärzte für Radiologie

1.410.431 1.761

Fachärzte für Urologie 448.968 1.324

Fachärzte für Physikalische und Rehabilitative Medizin 346.418 537

Ausschließlich bzw. weit überwiegend schmerztherapeutisch 
tätige Vertragsärzte gemäß Präambel 30.7 Nr. 6 EBM

145.985 271

Fachärzte für Phoniatrie und Pädaudiologie 487.459 1.151

Fachärzte für Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie und 
Infektions epidemiologie, Transfusionsmedizin,  
ermächtigte Fachwissenschaftler der Medizin

12.029 534

Fachärzte für Strahlentherapie 42.802 108

Stand: 18.08.2014

Zeitbezogene Kapazitätsgrenzen nach § 13 HVM
für das Quartal 2/2014

Fachgruppe Kapazitätsgrenzen  
in Minuten

ausschließlich psychotherapeutisch tätige Vertragsärzte 3.301

psychologische Psychotherapeuten 3.150

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 3.336

Fachärzte für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 5.719

Stand: 18.08.2014
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Beschluss
des Gemeinsamen Bundesausschusses
über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie 
(AM-RL): Anlage VI – Off-Label-Use
Cotrimoxazol zur Prophylaxe von Pneumocystis-
Pneumonien

Vom 17. April 2014

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 17. April 2014 beschlossen, 
die Richtlinie über die Verordnung von Arzneimitteln in der vertragsärztlichen Versorgung 
(Arzneimittel-Richtlinie) in der Fassung vom 18. Dezember 2008 / 22. Januar 2009 (BAnz. 
Nr. 49a vom 31. März 2009), zuletzt geändert am 19. Juni 2014 BAnz AT 08.07.2014 B2, wie 
folgt zu ändern:

I. Der Anlage VI der Arzneimittel-Richtlinie wird in Teil A eine Ziffer XXIII wie folgt 
eingefügt: 

„XXIII. Cotrimoxazol (Trimethoprim / Sulfamethoxazol) zur Prophylaxe von 
Pneumocystis-Pneumonien

1. Hinweise zur Anwendung von Cotrimoxazol (Trimethoprim / Sulfamethoxazol) zur 
Prophylaxe von Pneumocystis-Pneumonien gemäß § 30 Abs. 2 AM-RL

a) Nicht zugelassenes Anwendungsgebiet (Off-Label-Indikation):  
Primär- und Sekundärprophylaxe der Pneumocystis-jirovecii-Pneumonie (PjP) bei 
Patienten mit <200 CD4-Lymphozyten/μl

b) Behandlungsziel:  
Verhinderung einer Pneumocystis-Pneumonie

c) Welche Wirkstoffe sind für die entsprechende Indikation zugelassen?   
Pentamidin zur Inhalation

d) Spezielle Patientengruppe:  
Alle HIV-Patienten mit CD4 < 200/μl (oder <14%) ohne bisherige PjP und alle
Patienten mit Zustand nach PjP als Sekundärprophylaxe

e) Patienten, die nicht behandelt werden sollen:  
Patienten mit Cotrimoxazol- Unverträglichkeit im Sinn einer allergischen Reaktion

f) Dosierung:  
Für Erwachsene: 80mg/400mg oral einmal täglich oder 160mg/800mg dreimal 
wöchentlich (z.B. Montag / Mittwoch / Freitag).

g) Behandlungsdauer:  
Behandlung bis die CD4-Zellen wenigstens 3 Monate lang oberhalb von 200/μl 
stabil sind. 

h) Wann sollte die Behandlung abgebrochen werden?  
a) wenn eine Unverträglichkeit auftritt (Exanthem, Leukopenie)  
b) wenn die CD4-Zellen wenigstens 3 Monate lang oberhalb von 200/μl stabil sind

BAnz AT 29.07.2014 B2
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Anlage 2 – Beschluss des G-BA über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie:  
Anlage VI – Off-Label-Use 

2 

i) Nebenwirkungen/Wechselwirkungen im Off-Label-Use, wenn diese über die 
zugelassene Fachinformation hinausgehen oder dort nicht erwähnt sind:  
Entfällt. 
Nach der Berufsordnung der Ärzte sind Verdachtsfälle von Nebenwirkungen der 
Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) bzw. der zuständigen  
Bundesoberbehörde zu melden. Dies gilt auch für Arzneimittel, die im Off-Label-
Use eingesetzt werden. Auch für Patienten besteht die Möglichkeit, 
Nebenwirkungen direkt an die Bundesoberbehörden zu melden.

j) Weitere Besonderheiten:  
Entfällt. 

k) Zustimmung der pharmazeutischen Unternehmer:  
Die folgenden pharmazeutischen Unternehmer haben für ihre Cotrimoxazol-
haltigen Arzneimittel eine Anerkennung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs 
abgegeben (Haftung des pharmazeutischen Unternehmers), sodass ihre 
Arzneimittel für die vorgenannte Off-Label-Indikation verordnungsfähig sind:  
1 A Pharma GmbH, ALIUD Pharma GmbH, Berlin Chemie AG, Fair-Med 
Healthcare GmbH und Stadapharm GmbH.  
Nicht verordnungsfähig sind in diesem Zusammenhang die Cotrimoxazol-haltigen 
Arzneimittel der Aspen Pharma Trading Limited International Financial Services 
Centre, CT Arzneimittel GmbH, Dr. R. Pfleger Chemische Fabrik GmbH, Euro OTC 
Pharma GmbH, Hexal Aktiengesellschaft, MEDA Pharma GmbH & Co. KG,
ratiopharm GmbH, Sandoz Pharmaceuticals GmbH, sigapharm GmbH und T&D 
Pharma GmbH, da keine entsprechende Erklärung vorliegt.

2. Anforderungen an eine Verlaufsdokumentation gemäß § 30 Abs. 4 AM-RL:  
Entfällt.“ 

II. Die Änderung der Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Bundesanzeiger 
in Kraft.  

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des 
Gemeinsamen Bundesausschusses unter www.g-ba.de veröffentlicht. 

Berlin, den 17. April 2014

Gemeinsamer Bundesausschuss
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende

Hecken

BAnz AT 29.07.2014 B2

005_RS_0814_anlage02.indd   2 27.08.14   15:09



 KVT– Rundschreiben 8/2014  
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Beschluss
des Gemeinsamen Bundesausschusses
über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie 
(AM-RL): VI – Off-Label-Use
Cotrimoxazol zur Prophylaxe der Toxoplasmose-
Enzephalitis

Vom 17. April 2014

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 17. April 2014 beschlossen, 
die Richtlinie über die Verordnung von Arzneimitteln in der vertragsärztlichen Versorgung 
(Arzneimittel-Richtlinie) in der Fassung vom 18. Dezember 2008 / 22. Januar 2009 (BAnz. 
Nr. 49a vom 31. März 2009), zuletzt geändert am 19. Juni 2014 BAnz AT 08.07.2014 B2, wie 
folgt zu ändern:

I. Der Anlage VI der Arzneimittel-Richtlinie wird in Teil A eine Ziffer XXIV wie folgt angefügt:

„XXIV. Cotrimoxazol (Trimethoprim / Sulfamethoxazol) zur Prophylaxe der 
Toxoplasmose-Enzephalitis

1. Hinweise zur Anwendung von Cotrimoxazol (Trimethoprim / Sulfamethoxazol) zur 
Prophylaxe der Toxoplasmose-Enzephalitis gemäß § 30 Abs. 2 AM-RL

a) Nicht zugelassenes Anwendungsgebiet (Off-Label-Indikation):  
Primärprophylaxe der Toxoplasmose-Enzephalitis (TE) bei Patienten mit 
<100 CD4-Lymphozyten/μl

b) Behandlungsziel:  
Verhinderung einer TE

c) Welche Wirkstoffe sind für die entsprechende Indikation zugelassen?  
keine

d) Spezielle Patientengruppe:  
alle HIV-Patienten mit CD4 < 100/μl (oder <14%) ohne bisherige TE, insbesondere 
Toxoplasma gondii – seropositive Patienten

e) Patienten, die nicht behandelt werden sollen:  
Patienten mit Cotrimoxazol- Unverträglichkeit im Sinn einer allergischen Reaktion. 
Bei seronegativen Patienten kann die TE Prophylaxe entfallen, da es sich bei der 
TE um eine Reaktivierung nach durchgemachter Serokonversion handelt. 

f) Dosierung:  
Für Erwachsene: 80mg/400mg oral einmal täglich oder 160mg/800mg dreimal 
wöchentlich (z.B. Montag / Mittwoch / Freitag).

g) Behandlungsdauer:  
Behandlung bis die CD4-Zellen wenigstens 3 Monate lang oberhalb von 200/μl 
stabil sind. 

BAnz AT 29.07.2014 B1
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h) Wann sollte die Behandlung abgebrochen werden?  
a) wenn eine Unverträglichkeit auftritt (Exanthem, Leukopenie)  
b) wenn die CD4-Zellen wenigstens 3 Monate lang oberhalb von 200/μl stabil sind

i) Nebenwirkungen/Wechselwirkungen im Off-Label-Use, wenn diese über die 
zugelassene Fachinformation hinausgehen oder dort nicht erwähnt sind:  
Entfällt. 
Nach der Berufsordnung der Ärzte sind Verdachtsfälle von Nebenwirkungen der 
Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) bzw. der zuständigen 
Bundesoberbehörde zu melden. Dies gilt auch für Arzneimittel, die im Off-Label-
Use eingesetzt werden. Auch für Patienten besteht die Möglichkeit, 
Nebenwirkungen direkt an die Bundesoberbehörden zu melden.

j) Weitere Besonderheiten:  
Entfällt. 

k) Zustimmung der pharmazeutischen Unternehmer:  
Die folgenden pharmazeutischen Unternehmer haben für ihre Cotrimoxazol-
haltigen Arzneimittel eine Anerkennung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs 
abgegeben (Haftung des pharmazeutischen Unternehmers), sodass ihre 
Arzneimittel für die vorgenannte Off-Label-Indikation verordnungsfähig sind:  
1 A Pharma GmbH, ALIUD Pharma GmbH, Berlin Chemie AG, Fair-Med 
Healthcare GmbH und Stadapharm GmbH.  
Nicht verordnungsfähig sind in diesem Zusammenhang die Cotrimoxazol-haltigen 
Arzneimittel der Aspen Pharma Trading Limited International Financial Services 
Centre, CT Arzneimittel GmbH, Dr. R. Pfleger Chemische Fabrik GmbH, Euro OTC 
Pharma GmbH, Hexal Aktiengesellschaft, MEDA Pharma GmbH & Co. KG, 
ratiopharm GmbH, Sandoz Pharmaceuticals GmbH, sigapharm GmbH und T&D 
Pharma GmbH, da keine entsprechende Erklärung vorliegt.

2. Anforderungen an eine Verlaufsdokumentation gemäß § 30 Abs. 4 AM-RL:  
Entfällt.“ 

II. Die Änderung der Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Bundesanzeiger 
in Kraft.  

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des 
Gemeinsamen Bundesausschusses unter www.g-ba.de veröffentlicht. 

Berlin, den 17. April 2014

Gemeinsamer Bundesausschuss
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende

Hecken

BAnz AT 29.07.2014 B1
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14 Absender

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail 

An der Fortbildungsveranstaltung 2014,
Samstag, den 13. September 2014
in Weimar, nehme ich teil.

Datum Unterschrift

Arzneimittelkommission 
der deutschen Ärzteschaft

z. Hd. Frau K. Luzar

Postfach 12 08 64

10598 Berlin
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